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FuRnoten

Verklndet als Artikel 6 der Verordnung tber Naturschutz- und
Landschaftsschutzgebietsverordnungen im Ortsteil Borgfeld sowie in den Stadtteilen
Horn-Lehe, Oberneuland und Osterholz der Stadtgemeinde Bremen vom 26. Mai
2015 (Brem.GBI. S. 325)

§1
Erklarung zum Schutzgebiet NATURA 2000

Der in § 2 ndher bezeichnete Landschaftsteil in der Stadtgemeinde Bremen, Stadtteil
Osterholz, wird zum Naturschutzgebiet erklart. Das Naturschutzgebiet ist bei der obersten
Naturschutzbehorde im Naturschutzbuch eingetragen und fuhrt die Bezeichnung ,Krietes
Wald (Im Holze)“.

§2
Schutzgegenstand

(1) Das Schutzgebiet liegt zwischen Hans-Bredow-StralRe, den Gewerbegrundsticken
nordlich und sudlich des Flurstiickes 204/18, VR, Flur 280 und der Eisenbahnlinie
Bremen-Hamburg und umfasst auch die Allee bis zur Julius-Faucher Stral3e.

(2) Der genaue Grenzverlauf des Schutzgebietes ist mit einer schwarzgestrichelten Linie
in der dieser Verordnung beigefiigten Karte, MalRstab 1 : 5000 (Deutsche Grundkarte
Malfstab 1 : 5 000) eingetragen. Die Grenze verlauft an der Aul3enkante dieser Linie. Die
Karte ist Bestandteil dieser Verordnung.

(3) Das Naturschutzgebiet hat eine Grél3e von ca. 8,3 ha.
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(4) Diese Verordnung und die beigefligte Karte werden bei der Senatorin fur Klimaschutz,
Umwelt, Mobilitat, Stadtentwicklung und Wohnungsbau - oberste Naturschutzbehorde -
aufbewahrt und kdnnen dort wahrend der tblichen Dienstzeiten kostenfrei eingesehen
werden.

(5) Eine Abschrift der Verordnung sowie der zugehorigen Karte wird bei dem Ortsamt
Osterholz aufbewahrt und kann dort kostenfrei eingesehen werden. Eine weitere Abschrift
der Verordnung mit der zugehorigen Karte wird beim Staatsarchiv Bremen hinterlegt.

§3
Schutzzweck

(1) Schutzzweck ist der Erhalt und die Entwicklung des alten/Waldes ,Krietes Wald“ mit
seiner Umgebung als Lebensraum spezieller, an diese Verhaltnisse angepasster Pflanzen-
und Tiergemeinschaften mit zum Teil stark geféhrdeten Arten.auch als Teil des
europaischen Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 innerhalb des Gebietes
gemeinschaftlicher Bedeutung DE 2919-370 ,Krietes Wald (ImHolze)".

(2) Schutzgut ist insbesondere der alte Baumbestand als Lebensraum daran angepasster
Tierarten wie dem Eremit sowie die dstlich angrenzende Entwicklungsflache.

(3) Im Schutzgebiet kommt die prioritdre Art gemald Anhang | der Richtlinie 92/43/EWG
des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der nattrlichen Lebensrdume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7), die zuletzt durch die
Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 (ABI. L 363 vom 20. Dezember
2006, S. 368) geéandert wordendist; Eremit (Osmoderma eremita) vor. Weitere prioritare
Arten gemal Anhang | oder prioritare Lebensraumtypen gemaf Anhang Il der genannten
Richtlinie kommen nicht vor.

§4
Schutzbestimmungen

(1) Im Geltungsbereich dieser VVerordnung ist es verboten, Handlungen vorzunehmen, die
insbesondere dem Schutzzweck nach 8§ 3 zuwiderlaufen oder die geeignet sind, das
Naturschutzgebiet oder seine Bestandteile zu zerstéren, zu beschadigen, zu verandern, zu
beeintrachtigen oder Handlungen vorzunehmen, die zu einer nachhaltigen Storung fiihren
kénnen.

(2) Verboten ist insbesondere:

1. das Schutzgebiet zu betreten, im Schutzgebiet zu reiten, mit Fahrzeugen aller Art zu
fahren, zu parken oder Fahrzeuge abzustellen;
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10.

11.

12.

13.

wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschéadigen oder zu
zerstoren oder sie mutwillig zu storen, oder ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder ihre Standorte zu beschadigen
oder zu zerstoren oder Tiere auszusetzen;

Pflanzen einschlief3lich Gehdlze einzubringen, zu entfernen, zu beschadigen oder in
ihrem Weiterbestand zu beeintrachtigen;

Holz zu entnehmen;

Hunde frei laufen zu lassen;

offenes Feuer zu entfachen, insbesondere die Vegetationsdecke abzubrennen, zu
lagern, zu zelten, Wohnwagen oder andere fur diesUnterkunft geeignete Fahrzeuge

oder Einrichtungen aufzustellen;

Abfalle aller Art wegzuwerfen, abzulagern oder die Landschaft auf andere Weise zu
verunreinigen;

die Ruhe der Natur durch La&rm oder auf.andere Weise zu stren, insbesondere durch
Tonwiedergabegerate, Modellflugzeuge, Lenkdrachen;

bauliche Anlagen aller Art einschlief3lich Masten, auch wenn sie keiner
Baugenehmigung bedurfen eder nur zur voribergehenden ortsfesten Benutzung
bestimmt sind, zu errichten oder zu veréndern;

Schilder oder Inschriften‘anzubringen, soweit sie sich nicht auf den Naturschutz oder
den Verkehr beziehen, sowie Werbeeinrichtungen aufzustellen oder zu betreiben;

gewerbliche Tatigkeiten auszutiben;

Bodenbestandteile zu entnehmen, Sprengungen, Bohrungen oder Grabungen
vorzunehmen, Stoffe aller Art aufzuschitten oder einzubringen oder das Bodenrelief,
insbesondere Mulden, Senken sowie vorhandene Gewasser aller Art zu verandern;
Maflnahmen vorzunehmen, die eine Entwasserung des Gebietes Gber den am 26.

Mai 2015 vorhandenen Zustand hinaus zur Folge haben oder eine Absenkung des
Wasserstandes verursachen kdnnen;
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14. die Art der bisherigen Grundstucksnutzung entgegen dem Schutzzweck zu andern.

(3) Durch die Verbote der Absétze 1 und 2 bleiben am 26. Mai 2015 bestehende oder
weitergehende, die Flachenbewirtschaftung einschrankende Regelungen durch offentlich-
rechtliche Genehmigungsakte, insbesondere Planfeststellungsbeschlisse, unberihrt.

8§85
Hineinwirken von Handlungen

In den an das Naturschutzgebiet angrenzenden Gebieten sind samtliche
Gewasserbenutzungen untersagt, die zu einer Absenkung der Grundwasserstande oder
zu einer Verschmutzung der Gewasser fuhren kénnen.

8§86
Zulassige Handlungen

Zugelassen sind im Naturschutzgebiet folgende Handlungen:

1. MalRnahmen des Naturschutzes, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre oder
der Umweltbildung mit Zustimmung der obersten Naturschutzbehorde;

2. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die Feuerwehr, den Rettungsdienst,
den Katastrophenschutz und die Polizei im Notfall, wobei die oberste
Naturschutzbehorde unverziglich zu benachrichtigen ist; ferner das Betreten und
Befahren des Schutzgebietes zur Wahrnehmung sonstiger 6ffentlicher Aufgaben,
soweit es unvermeidbar ist.und im Einvernehmen mit der obersten
Naturschutzbehdorde erfolgt;

3. die ordnungsgemafe Unterhaltung und Erneuerung der vorhandenen Leitungen fir
Kommunikation und Steuerung sowie fur die 6ffentliche Ver- und Entsorgung im
Rahmen der vorhandenen Trassen unter Beachtung des Schutzzweckes nach § 3;
die oberste Naturschutzbehorde ist vor Durchfiihrung dieser Mal3nahmen zu
unterrichten;

4. die Unterhaltung und Benutzung des in der dieser Verordnung beigefligten Karte
dargestellten Wanderweges dstlich des Waldes;

5. die Ausiibung der Jagd im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
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§7
Befreiungen

(1) Von den Bestimmungen dieser Verordnung kann die oberste Naturschutzbehorde
gemal 8§ 67 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 33 Absatz 1 des Bremischen
Gesetzes uber Naturschutz und Landschaftspflege auf Antrag Befreiungen erteilen.

(2) Ausnahmen kdnnen unter den Voraussetzungen der 8 33 Absatz 1 Satz 2
Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit 8§ 34 Absatze 3 bis 5
Bundesnaturschutzgesetz von der obersten Naturschutzbehorde zugelassen werden.

(3) Die Entscheidungen kdnnen mit Nebenbestimmungen versehen werden.

§8
Verkehrssicherungspflicht und Gefahrenabwehr

Die Verpflichtung der Eigentiimer oder sonst Berechtigten, den nach § 1 geschuitzten
Landschaftsteil und seine Bestandteile in einem verkehrssicheren Zustand zu halten,
bleibt unberiihrt. Uber MaRnahmen, die der Verkehrssicherheit dienen, ist vorab die
oberste Naturschutzbehdrde zu informieren. Notwendige Malinahmen zur Abwendung
einer unmittelbar drohenden Gefahr fur die Allgemeinheit oder fiir einzelne Personen oder
Sachen sind ohne vorherige Information zuldssig. Die zustandige Polizeidienststelle und
die oberste Naturschutzbehdrde sind unverzuglich zu unterrichten.

§9
Wiederherstellung

(1) Die untere Naturschutzbeh@rde kann anordnen, dass derjenige, der nach § 4
verbotene Handlungen vornimmt; den urspringlichen Zustand soweit wie mdglich
wiederherzustellen hat, indemver die eingetretenen Schaden oder Veranderungen auf
seine Kosten beseitigt.

(2) Die Beseitigung von Veranderungen nach Absatz 1 entbindet nicht von der
Verpflichtung, nach § 41/Absatz 2 des Bremischen Gesetzes Uber Naturschutz und
Landschaftspflege angemessene und zumutbare Ausgleichs- oder Ersatzmal3hahmen
durchzufihren oder eine Ersatzzahlung zu leisten.

§10
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 38 Absatz 1 Nummer 1 des Bremischen Gesetzes Uber
Naturschutz und Landschaftspflege handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. einem Verbot nach 88 4 oder 5 zuwiderhandelt oder gegen 88 6 oder 8 verstolit,
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2. einer Nebenbestimmung nach § 7 Absatz 3 zuwiderhandelt,

3. einer vollziehbaren Verpflichtung nach § 8 und 9 nicht nachkommt oder
zuwiderhandelt.

8§11
Vollzug

Der Vollzug dieser Verordnung obliegt, soweit nichts anderes bestimmt ist, der unteren
Naturschutzbehorde.

Seite 6 von 9






TEFS T

—— U ER PR
T T T i 2]

Freie Hansestadt Bremeh

Der Senat

Verordnung tiber das Naturschutzgebiet
"Krietes Wald (Im Holze)" in der
Stadtgemeinde Bremen

Grenze des Naturschutzgebietes
® ® Weggemil § 6 Nr.4

Malstab: 1 : 5 000

0 50 100 200
Meter

. Diese Karte ist Bestandteil der Verordnung iber
% Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiets-
erordnungen im Ortsteil Borgfeld sowie in

len Stadtteilen Horn-Lehe, Obemeuland und
sterholz der Stadtgemeinde Bremen

irtikel 6) vom 19. Mai 2015

.. 631-11-01/22)

eoBasis-DE / Geolnformation Bremen 2013

2.8 AS~ vorgelggen.

Seite 8 von 9






	Verordnung über das Naturschutzgebiet „Krietes Wald (Im Holze)“ in der Stadtgemeinde Bremen
	Fußnoten
	§ 1 Erklärung zum Schutzgebiet NATURA 2000
	§ 2 Schutzgegenstand
	§ 3 Schutzzweck
	§ 4 Schutzbestimmungen
	§ 5 Hineinwirken von Handlungen
	§ 6 Zulässige Handlungen
	§ 7 Befreiungen
	§ 8 Verkehrssicherungspflicht und Gefahrenabwehr
	§ 9 Wiederherstellung
	§ 10 Ordnungswidrigkeiten
	§ 11 Vollzug
	Anlage


